
Meldende Person 
berichtet oder vermutet 
übergriffiges Verhalten

Mitarbeitende des Erzbistum Paderborn sind verpflichtet 
sexualisierte Gewalt an ihre Leitung zu melden. Ist die 
Leitung betroffen, ist die Meldung direkt an die Beauftragte 
Ansprechperson oder das Interventionsteam zu richten.

Direkte Intervention durch 
Schutz, Trennung oder 
Strafverfolgungsbehörden

Handlungsschritte bei übergriffigem Verhalten 
im Erzbistum Paderborn (gemäß Interventionsordnung, gekürzt)

Stand: 24.7.2025

Bei einer Meldung werden stets Maßnahmen eingeleitet.

Vorrang vor kirchenrechtlichen 
Ermittlungen haben staatliche!

Verdacht ist
plausibel /
bewiesen /

erhärtet

JANEINMaßnahmen zur 
Rehabilitation

ggf. strafrechtliches 
Verfahren

Aufarbeitung

ggf. kirchenrechtliches Verfahren

Anhörung der 
beschuldigten Person

Beratung

Gespräch mit 
Betroffenen

Planung der weiteren Maßnahmen und möglichen Schritte

Beauftragte 
Ansprechperson

Team 
Intervention

Mögliche 
Maßnahmen

Interventionsstab

Betroffene wenden sich direkt an  
die Beauftragten Ansprechpersonen 
oder das Team Intervention.

Meldende Person 
beobachtet direkt 
übergriffiges Verhalten


